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Festsetzungen durch Planzeichen

Geltungsbereich A3 (Umgrenzung; Fläche: 10.000m²)

Fläche für Maßnahmen zu Schutz, Pflege und Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft (Umgrenzung)4
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Ackerbrache

Blühstreifen

A3CEF Ackerbrache auf Flur-Nr. 1099 
Ausgleichsfläche zur Kompensation von Eingriffen in den Naturhaushalt 
und das Landschaftsbild, insbesondere als vorgezogene funktions-
erhaltende Kompensationsmaßnahme für Feldbrüter  (10.000 m²) 
Ziel ist die Entwicklung einer niedrigwüchsigen bzw. lückigen Grasnarbe 
als Brutplatz für Feldlerche und Wiesenschafstelze sowie die Entwick-
lung eines blütenreichen Lebensraums als gutes Nahrungshabitat für 
Feldbrüter für die Jungenaufzucht. Gleichzeitig dient die Fläche als 
naturbetonter Lebensraum für Pflanzen und Tiere zwischen 
landwirtschaftlichen Nutzflächen und als Trittsteinbiotop. 
Maßnahme: 
Entwicklung von Ackerbrache und Blühstreifen. 
Textliche Festsetzungen: 
Auf der Maßnahmenfläche ist eine mehrjährige Brachfläche mit 
begleitenden Blühstreifen auf beiden Seiten anzulegen. Acker als 
Brachfläche im mittleren Teil belassen und alle 3 Jahre im Spätwinter bis 
Ende Februar umbrechen mit Egge. 
An beiden Rändern der Fläche einen je 15 m breiten Blühstreifen durch 
Ansaat einer mehrjährigen Wildblumenblühmischung mit langanhal-
tendem Blühzeitraum ansäen (40% Wildblumen und 60% 
Kulturpflanzen, z.B. Blühmischung „blühende Landschaft“ oder 
„lebendiger Acker frisch“ nach KULAP). Der Blühstreifen ist alle 5 Jahre 
neu anzusäen. 
Kein Einsatz von Düngern und Pestiziden. 
Pflege: Keine Pflegemahd, Flächen als Brachflächen belassen. 

Brachfläche alle 3 Jahre im Spätwinter bis Ende Februar 
umbrechen mit Egge. 
Beidseitige Blühstreifen alle 5 Jahre nach Bodenbearbeitung 
(Fräsen/Eggen) im August neu ansäen. 


